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	Übersicht: Voraussetzungen für den Wohngruppenzuschlag 

	· Die Wohngruppe hat 3 bis 12 Bewohner und verfolgt unter anderem das Ziel, die pflegerische Versorgung gemeinschaftlich zu organisieren. 
· Mindestens 3 Bewohner haben aktuell einen anerkannten Pflegegrad. 
· Der Antragsteller bezieht mindestens eine dieser Pflegeleistungen: Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung, Entlastungsbetrag oder Angebote zur Unterstützung im Alltag. Bei Pflegegrad 1 entfällt diese Voraussetzung. 
· Mindestens der Antragsteller und 2 weitere pflegebedürftige Bewohner haben gemeinsam eine Präsenzkraft für die oben genannten Aufgaben beauftragt. 
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